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Sehr geehrte Herren, 
  
anhängende Antwort zur Verwendung von Winterrädern auf Allrad Fahrzeugen zur Information und Beachtung. 
  
Mit freundlichen Grüßen  
  
Karsten Hieke 
Bezirksbrandmeister 
_______________________________________________________________________ 
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Sehr geehrter Herr Hieke, 
 
der von Ihnen beschriebene Fall ist ausdrücklich nicht geregelt und zeigt somit eine Regelungslücke auf, die durch 
Auslegung geschlossen werden muss. Dies versuche ich im Folgenden, jedoch ist meine Auskunft, wofür ich um 
Verständnis bitten muss, nicht verbindlich. Eine verbindliche Auslegung wird im Laufe der nächsten Wochen und 
Monate durch die Gerichte erfolgen. 
 
Fest steht: Wenn die Feuerwehrfahrzeuge mit zuschaltbarem Allradantrieb unter die beiden Fahrzeugklassen N 2 
oder N 3 fallen, müssen diese nur auf den Hauptantriebsachsen mit Winterrädern ausgestattet werden. Die 
Ausnahmen der Klassen M 2 und M 3 kommen für Feuerwehrfahrzeuge nicht in Betracht. 
 
Die beiden in Betracht kommenden Klassen werden nach Anlage XXIX der StVZO wie folgt gekennzeichnet: 
 
Klasse N2: Für die Güterbeförderung ausgelegte und gebaute Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse 
von mehr als 3,5 Tonnen bis zu 12 Tonnen. 
 
Klasse N3: Für die Güterbeförderung ausgelegte und gebaute Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse 
von mehr als 12 Tonnen. 
 
Da Feuerwehrfahrzeuge jeweils auf einem Lkw-Chassis aufgebaut werden, müsste die Ausnahme des § 2 Abs. 3a 
Satz 2 StVO so interpretiert werden, dass Feuerwehrfahrzeuge ursprünglich für die Güterbeförderung ausgelegt und 
gebaut worden sind. Nur in diesem Fall wäre die Ausstattung mit Winterrädern nur auf den Hauptantriebsachsen 
rechtmäßig. Dies würde z. B. für alle Feuerwehrfahrzeuge gelten, die mit Wassertanks ausgestattet sind. 
 
Da die Feuerwehrfahrzeuge jedoch nicht alle der Güterbeförderung dienen, müssten auf alle andere 
Feuerwehrfahrzeuge Winterräder auf beide Achsen aufgezogen werden. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen damit helfen konnte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
  
Prof. Dr. jur. Dieter Müller 
 
 
 
  


